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\,- BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 1 97 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

PARLAMENT 
1017 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 

Betreff 

Gesetzentwürfe 
zur Steuerreform 

Dr. Ecker 

Sehr geehrter Herr Präsident I 

Datum: 1 6. MAI 1388 

1 7 Mai 1988 t �rt:ilt. 
-.-_.:_-- ---... -.. ----

DW 

Datum 

Einem Ersuchen des Bundesministeriums für Finanzen ents rechend� 
beehren wir uns, Ihnen in der Anlage je 22 Exemplare der an das 

Bundesministerium für Finanzen abgegebenen Stellungnahmen zur 

gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung 

Beilagen 

ab 

from 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generalsekretär: 

22.4.88 
neue 

new 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Fax Nr. 0222/505 7007 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

C red itanstalt -Bankverei n 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 1 97 

Ergeht an :  

1. ) alle Landeskammern 6. ) Hr.Gen.Sekr.DDr.Kehrer 
2. ) alle Bundessektionen 7.) Hr.Gen.Sekr.Stv.Dr.Reiger 
3. ) Vp-Abteilung 8. ) Presseabteilung 
4. ) Ref.f.Konsumgen. 9. ) Präsidialabteilung 
5. ) alle Mitgl.d.Fp-Ausschusses 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Fp 394 /88/Gr/Dh. 
Mag.Graf 

Entwurf eines Bundesgesetzes,mit dem das 
Versicherungssteuergesetz 1953 geändert wird 
( Versicherungssteuergesetz-Novelle 1988 ) 

(0222) 65 05 

DW 
3906 

Datum 

04.05.88 

In der Anlage übermittelt die Bundeskammer den Wortlaut ihrer 

in obiger Angelegenheit dem Bundesministerium für Finanzen 

überreichten Stellungnahme vom 2.Mai 1988 zur gefälligen 

Kenntnisnahme. 

1 Beilage 

ab 

from 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generalsekretär: 

22.4.88 
neue 

new 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Fax Nr. 0222/505 7007 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer A-l045 Wien 

Postfach 197 

An das 
Bundesministerium fUr 
Finanzen 

Hirnrnelpfortgasse 4 - 8 
1015 W i e  n 

Ihre ZahllNachricht vom Unsere ZahllSachbearberter 

10 6002/1-IV/10/88 
25.3.1988 

Betreff 

Fp 394/88/MG/Dh. 
Mag. Graf 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Versicherungssteuergesetz 1953 geändert 
wird (Versicherungssteuergesetz-Novelle 1988) 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

diesem vorn Bundesministerium fUr Finanzen 

(0222) 65 05 Datum 

DW 
3906 02. 05. 88 

beehrt sich, zu 

mit Note vorn 

25. 3. 1988, GZ 10 6002/1-IV/10/88, Ubermittelten Gesetzentwurf 

folgende Stellungnahme abzugeben: 

Der vorliegende Entwurf beinhaltet eine jener ergänzenden Maß­

nahnen zur Finanzierung der Steuerreform, die unter großem 

Zeitdruck erstellt wurde, um unter BerUcksichtigung der fUr die 

legistische Umsetzung benötigten Zeit das fUr den 1. 1.1989 be­

absichtigte Inkrafttreten der Steuerreform einhalten zu können. 

Bei den Verhandlungen zwischen den Spitzenvertretern der beiden 

Regierungsparteien wurde nun u. a. vereinbart, zur Finanzierung 

der Reform das Aufkommen der Versicherungssteuer um ca. 

0,4 Mrd S zu erhöhen. Der nun vorliegende Entwurf sieht 

ab 

from 22.4.88 
neue 

new 
Fax Nr. 0222/505 7007 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-l045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegra�madresse 
BUWIK; 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032100 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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lediglich eine Erhöhung der Versicherungssteuer fUr Sachversi­

cherungen vor, dies allerdings von 8,5 v.H. auf 10 v.H., was 

Uberwiegend zu Lasten der gewerblichen Wirtschaft geht. 

Die Bundeskammer lehnt daher die vorgesehene Erhöhung des Steu­

ersatzes fUr Sachversicherungen von 8,5 % auf 10 % ,  die einer 

Steuererhöhung um 17,6 % gleichkommt, entschieden ab. 

Bei dieser vorgesehenen Belastung der gewerblichen Wirtschaft 

darf nicht außer Acht gelassen werden, daß sich infolge des 

Produkthaftungsgesetzes und der daraus resultierenden Anhebung 

der Mindestversicherungssumme von 5 auf 10 Mio. S ab 1.7. 1988 

und der zu erwartenden 

Sicherheitsrisikos die 

Prämienerhöhung aufgrund des erhöhten 

Versicherungskosten fUr die gewerbliche 

Wirtschaft gewaltig erhöhen werden, sodaß sich auch ohne Anhe­

bung der Versicherungssteuer das Steueraufkommen erhöhen wird. 

Der in den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf gezogene 

Schluß der EG-Konformität, der daraus abgeleitet wird, daß es 

"in einigen Staaten der EG ähnliche oder sogar gleiche Abgaben 

auf Versicherungsprämien gibt", muß im Hinblick auf den gemäß 

§ 6 Abs. 3 fUr ausländische Versicherer zur Anwendung kommenden 

"�1ul tiplikatoreffekt" in Frage gestellt werden. Inwiefern sich 

die beabsichtigte Steuererhöhung um 1,5 Prozentpunkte, die ge­

mäß § 6 Abs. 3 einer Steuererhöhung um 7,5 Prozentpunkte fUr an 

ausländische Versicherer gezahlte Versicherungsentgelte gleich­

kommt, unter das Ziel "Harmonisierung der Steuersysteme und 

Steuersätze" einreihen läßt und dem Postulat der Wettbewerbs­

gleichheit entspricht, entzieht sich der hiesigen Vorstellung. 

Der angestrebte Steuersatz von 10 % wUrde fUr ausländische Ver­

sicherer einen Steuersatz bei Sachversicherungen von 5 0  % be­

deuten, der keinesfalls den in der EG Ublichen Steuersätzen 

entspricht. 
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Den obigen AusfUhrungen zufolge spricht sich die Bundeskammer 

dagegen aus, daß im Zuge der vereinbarten Erhöhung der Versi­

cherungssteuer lediglich der Steuersatz fUr Sachversicherungen 

gern. § 6 Abs. 1 Ziff. 3 von 8,5 % auf 10 % angehoben wird. Nach 

Auffassung der Bundeskammer mUßte aufgrund der oben beschriebe­

nen Auswirkungen des neuen Produkthaftungsgesetzes eine Erhö­

hung auf max. 9 % ausreichen, um das erwartete Steuermehrauf­

kommen von 0 ,4 Mrd. zu erreichen. Eine allfällige Differenz 

mUßte sodann durch Erhöhung der Steuersätze auch fUr andere 

Versicherungen aufgebracht werden. 

Dem do. Wunsche entsprechend werden nach Vervielfältigung die­

ser Stellungnahme 22 Exemplare dem Herrn Präsidenten des Natio­

nalrates Ubermittelt werden. 

DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Generalsekretär: 

Il/���� 
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